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Landeshauptstadt

Beschluss-
drucksache b

In den Schulausschuss
In den Verwaltungsausschuss
An die Stadtbezirksräte 01 - 13 (zur Kenntnis)

 

 Nr.

 Anzahl der Anlagen

 Zu TOP

0856/2010

1

Beschulung von Kindern mit sonderpädagogischem Förd erbedarf
- Entwicklung eines Konzeptes zur inklusiven Beschu lung für den Standort Hannover  - 

Antrag,
die Verwaltung zu beauftragen, für das Gebiet der Stadt Hannover gemeinsam mit der 
Region Hannover ein Konzept zur inklusiven Beschulung zu entwickeln.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sind 
von diesen Planungen gleichermaßen betroffen.



- 2 -

Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen: (HMK = Haushaltsmanagementkontierung) 

Investitionen in € bei HMK 
(Deckungsring)/ 

Wipl-Position

Verwaltungs-
haushalt; 

auch 
Investitions-
folgekosten

in € p.a. bei HMK 
(Deckungsring)/

Wipl-Position

Einnahmen Einnahmen

Finanzierungs-
anteile von Dritten

Betriebsein-
nahmen

sonstige Ein-
nahmen

Finanzeinnah-
men von Dritten

Einnahmen 
insgesamt

0,00 Einnahmen
insgesamt

0,00

Ausgaben Ausgaben

Erwerbsaufwand Personal-
ausgaben

Hoch-, Tiefbau 
bzw. Sanierung

Sachausgaben 15.000,00

Einrichtungs-
aufwand

Zuwendungen

Investitionszu-
schuss an Dritte

Kalkulatorische 
Kosten

Ausgaben 
insgesamt

0,00 Ausgaben 
insgesamt

15.000,00

Finanzierungs-
saldo

0,00 Überschuss/
Zuschuss

-15.000,00

Für die Erstellung eines Gutachtens können Kosten in Höhe von ca. 15.000 € entstehen.

Begründung des Antrages
1. Einleitung

Der Bundesrat hat Ende 2008 die UN-Konvention über die Rechte Behinderter ratifiziert. Mit 
dieser Ratifizierung ist seit dem 1.1.2009 unter anderem ein Rechtsanspruch für behinderte 
Kinder entstanden, an regulären Schulen unterrichtet zu werden. Das Übereinkommen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen (Behindertenrechts-
konvention) ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der bereits bestehende Menschenrechte für die 
Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert. Die Vertragsstaaten der Konvention 
haben sich unter anderem verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit 
Behinderungen einen angemessenen Lebensstandard und sozialen Schutz zu sichern. 
Gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention müssen auch Schüler und Studierende mit 
körperlichen oder geistigen Behinderungen an regulären Schulen und Hochschulen 
unterrichtet werden.

Der Begriff der „Inklusion“ ist nicht mit der „Integration“ gleichzusetzen. Die Integration 
unterscheidet zwischen Kindern mit und ohne "sonderpädagogischem Förderbedarf". Die 
Inklusion geht von der Besonderheit und den individuellen Bedürfnissen eines jeden Kindes 
aus. Während die integrative Pädagogik die Eingliederung der  Kinder mit Behinderungen 
anstrebt, erhebt die inklusive Pädagogik den Anspruch, eine Antwort auf die komplette 
Vielfalt aller Kinder zu sein. Sie tritt ein für das Recht aller Schüler und Schülerinnen, 
unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen sowie von ihrer ethnischen, 
kulturellen oder sozialen Herkunft miteinander und voneinander in "einer Schule für alle" zu 
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lernen. Kein Kind soll ausgesondert werden, weil es den Anforderungen der Schule nicht 
entsprechen kann. Im Gegensatz zur Integration will die Inklusion nicht die Kinder den 
Bedingungen der Schule anpassen, sondern die Rahmenbedingungen an den Bedürfnissen 
und Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler ausrichten.

Aufgrund der veränderten Rechtslage sind die Schulträger gehalten, neue Ansätze zur 
gemeinsamen Beschulung von behinderten und nicht behinderten Kindern zu entwickeln 
und ein geeignetes Konzept zur Einführung von inklusiven Schulformen zu erarbeiten.

2. Zur Ausgangslage – Daten und Fakten

a) Statistische Daten für die Stadt und die Region Hannover

Insgesamt werden im Schuljahr 2009/2010 124.158 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. 
Davon besuchen 5.498 Schülerinnen und Schüler eine Förderschule mit folgenden 
Förderschwerpunkten:

Förderschwerpunkt Anzahl 
Schüler/-innen 
im  Schuljahr 
2009/2010

%-Anteil 
innerhalb der 
Förderschulen

%-Anteil zur 
Gesamtschülerzahl

Lernen (L)                2.461         44,76           1,98
Emotionale und soziale Entwicklung 
(EES)

                  494           8,99           0,40

Sprache (Sp)                1.091         19,84           0,88
Geistige Entwicklung (GE) einschl 
Tagesbildungsst.

                  938         17,06           0,76

Hören (H)                   101           1,84           0,08
Sehen (S) einschl. LBZB                   110           2,00           0,09
Körperliche und motorische 
Entwicklung (KME)

                  213           3,87           0,17

Hören/Sehen (Taubblinde, Tb)                     90           1,64           0,07      

Im überregionalen Vergleich stellt sich die Quote für die Beschulung in Förderschulen 
wie folgt dar:

Anteil 
Förderschüler 
( in %)

Region Hannover      4,43 
Niedersachsen (Schuljahr 2008/09)      3,84
Deutschland          5,00

Ausgehend von der Annahme, dass die zu gewährleistende inklusive Beschulung den 
Einschluss aller Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf in die Regelschullandschaft zur 
Folge haben kann, wären innerhalb der Region Hannover unterschiedliche 
Schulträgerschaften berührt:
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Schulform Schulträger
Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, 
Gymnasien, IGS, KGS, Förderschule Lernen 
(L)

Städte und Gemeinden

Förderschulen (Ausnahme: Lernen), 
Berufsbildende Schulen

Region Hannover

b) Modelle integrativer Förderung in der Stadt Hann over

In der Landeshauptstadt Hannover werden seit Jahren zahlreiche integrative Projekte zur 
Beschulung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 
Regelschulen durchgeführt. 

Zu erwähnen ist das seit dem Schuljahr 1998/99 bestehende Regionale Integrationskonzept 
Hannover-Nordwest mit der Förderschule Paul-Dohrmann-Schule (Schwerpunkt Lernen) als 
Förderzentrum. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aus diesem Bereich werden 
nicht an Förderschulen überwiesen, sondern in den für sie zuständigen Grundschulen 
unterrichtet  und gefördert. Dazu werden entsprechende Förderschulkräfte an die 
Grundschulen abgeordnet. Das Regionale Integrationskonzept Hannover-Nordwest 
beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit der Albert-Liebmann-Schule (Schwerpunkt 
Sprache) und der Schule auf der Bult (Schwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung) 
der Region Hannover.

Einen anderen Schwerpunkt der integrativen Beschulung bilden die in den städtischen 
Schulen aufgenommenen Kooperationsklassen der Förderschulen der Region Hannover, so 
sind zurzeit Kooperationsklassen der FöS Wilhelm-Schade-Schule (Schwerpunkt geistige 
Entwicklung) an den Standorten der Grundschule Am Stöckener Bach, Grundschule Am 
Lindener Markt und Grundschule Egestorffschule eingerichtet. Weitere Kooperationen 
bestehen zwischen der  Grundschule Mühlenweg und  FöS Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule 
(Schwerpunkt geistige Entwicklung) sowie zwischen der Grundschule Wettbergen und der 
FöS Selma-Lagerlöf-Schule (Schwerpunkt geistige Entwicklung).

Darüber hinaus sind an vielen Schulstandorten in der Stadt mittlerweile Integrationsklassen 
eingerichtet. Im Schuljahr 2009/10 werden an insgesamt 25 Grundschulen, 6 Haupt- und 
Realschulen, 2 Gymnasien sowie an 3 Integrierten Gesamtschulen Schülerinnen und 
Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ (teilweise als Einzelförderung) 
beschult.

Zum Schuljahr 2010/11 haben sich in verschiedenen Schulen vielfältige Initiativen zur 
Durchführung weiterer integrativer und inklusiver Projekte gebildet. Folgende Anträge sind 
für das kommende Schuljahr an die Schulbehörde und den Schulträger gerichtet worden:  

IGS Stöcken
Antrag: Modellversuch zur "Bildung einer Inklusiven Schule IGS Stöcken in Verbindung mit 
der FöS Paul-Dohrmann-Schule und der FöS Wilhelm-Schade-Schule"

Antrag: Einrichtung von Integrationsklassen im 5. und 6. Schuljahrgang

Antrag: Aufnahme einer Kooperationsklasse der FöS Wilhelm-Schade Schule                      
(Schwerpunkt geistige Entwicklung)

IGS Linden
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Antrag: Modellversuch "IGS Linden auf dem Weg zur inklusiven Schule"

IGS Badenstedt
Antrag: Einrichtung von Integrationsklassen im neuen 5. Jahrgang geplant

FöS Astrid-Lindgren-Schule (Schwerpunkt Lernen)
Antrag: Einführung eines Regionalen Integrationskonzeptes Hannover-Süd-West

GS Egestorffschule
Antrag: Modellversuch "Inklusive Schule"

GS Glockseeschule
Antrag: Einführung sonderpädagogische Grundversorgung an der GS Glockseeschule in 
Kooperation mit der FöS Christian-Andersen-Schule (Schwerpunkt Lernen)

Die Landeshauptstadt Hannover als Schulträger hat diese Anträge befürwortend an die 
Landeschulbehörde bzw. an das Nds. Kultusministerium weitergeleitet. Entsprechende 
Entscheidungen über die Anträge stehen zurzeit noch aus.

3. Rahmenbedingungen für eine inklusive Beschulung

Die für den Standort Hannover beschriebenen Organisationsformen integrativer Beschulung 
geben – neben der Beschulung in den Förderschulen - im Wesentlichen den gesetzlichen 
Rahmen wieder, den das Niedersächsische Schulgesetz und die begleitenden Erlasse und 
Verordnungen zur sonderpädagogischen Förderung derzeit  bietet.

Um die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Einführung einer inklusiven Beschulung 
aller Schulformen zu schaffen, sind diese rechtlichen Vorgaben durch das Land zu erweitern 
und zu verändern.

Es sind insbesondere Festlegungen des Landes zu folgenden Hauptaspekten erforderlich: 

· zu den pädagogischen Anforderungen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für eine 
gemeinsame inklusive Beschulung,   

· zu den räumlichen und sächlichen Anforderungen an Gebäude, Einrichtung und 
Ausstattung der Schulstandorte und zu deren Finanzierung,

· zu der Entwicklung der Schülerzahlen und Veränderung der Einzugsbereiche bei 
inklusiver, wohnortnaher Beschulung.

Im Näheren sind Aussagen zu treffen:

· zur Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung der inklusiven Klassen mit 
entsprechenden Lehrkräften,

· zur Weiterbildung der Lehrkräfte im Hinblick auf die veränderte Unterrichtssituation,

· zur Ausstattung der inklusiven Schulen mit weiterem pädagogischem Personal (z.B. 
Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen),

· zur künftigen Erstellung, Anwendung und Weiterentwicklung der 
sonderpädagogischen Gutachten,
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· zur Weiterentwicklung der Förderschulen zu Kompetenz-Zentren,

· zu den Standards für notwendige bauliche Veränderungen bei den Schulgebäuden,

· zu den Auswirkungen auf die Schulplanung allgemein, z.B. durch die Veränderung 
von Klassenfrequenzen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass das Land bis zu den Sommerferien 2010 hierzu erste, 
richtungsweisende Aussagen treffen wird.

4. Entwicklung eines Konzeptes zur inklusiven Besch ulung

Das Ziel der Inklusion, jedem Kind mit Hilfe eines individuellen Lehrplanes in einer 
heterogenen Gruppe das Lernen zu ermöglichen, kann nur dann erreicht werden, wenn die 
Bereitschaft aller Beteiligten (Schulträger, Lehrer, Eltern) erreicht werden kann, sich auf eine 
„Schule für alle“ emotional und pädagogisch einzulassen.

Die Verwaltungen von Stadt und Region Hannover  wollen bis zum 31.07.2011 ein Konzept 
erstellen, in dem dargelegt wird, wie eine inklusive Unterrichtsversorgung im Gebiet der 
Landeshauptstadt Hannover realisiert werden kann. 

Die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Begleitung wird zurzeit geprüft. Die anfallenden 
Kosten werden sich die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover teilen. 

Die Konzepterstellung wird von einer Projektgruppe begleitet, die bestehen soll aus

· den beiden Schulträgern, in der 

o zwei Landesvertreter (Kultusministerium, Landesschulbehörde),

o zwei bis drei Vertreter/-innen der Schulträger und

o zwei wissenschaftliche Begleiter

mitarbeiten werden. Diese Projektgruppe wird sich zu Teilergebnissen und Einzelfragen in 
einer   

· Arbeitsgruppe, mit den

o Sprecherinnen und Sprecher der allgemein bildenden Schulformen,

o Leiterinnen und Leiter der Förderschulen,

o Repräsentanten von Regions- und Stadtelternrat, 

o Behindertenbeauftragten der Stadt Hannover / Region Hannover,

sowie

o Sprecher der Privatschulen über die Arbeitsgemeinschaft der 
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Wohlfahrtsverbände und

o am Schulleben beteiligten Interessengruppen

austauschen. Damit ist gewährleistet, dass auf zwei operativen Ebenen eine Beteiligung 
aller mittelbar und unmittelbar betroffenen Berufs- und Personengruppen erfolgt. Dieses 
Verfahren erhöht die Akzeptanz für die spätere Umsetzung.

Das Konzept soll Handlungsoptionen für inklusive Schulangebote aufzeigen. Dabei sind 
unter Berücksichtigung der vorhandenen Schulstrukturen örtliche und zeitliche Präferenzen 
zu definieren, aus denen eine weitere Umsetzung abgeleitet werden kann. 

Die konzeptionelle Aufgabenstellung wird so definiert, dass jenseits der Standortfragen eine 
möglichst weitgehende Anwendung des Konzeptes in allen Städten und Gemeinden der 
Region Hannover gewährleistet wird. 

Eine Betrachtung und Abschätzung der investiven Erfordernisse ebenso wie der laufenden 
Sachausgaben und deren Finanzierung kann erst in einem nächsten Schritt auf der 
Grundlage gesetzlicher Veränderungen des Landes Niedersachsen sowie konkreter 
schulentwicklungsplanerischer Entscheidungen erfolgen.

Anlage: Artikel 1-3, Artikel 24 der UN-Konvention

42.5
Hannover / 20.04.2010


